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7. Wie tässt sich ein Umtaufverfahren am besten organisieren?

Ein Umtaufuerfahren lässtsich sowohlbei kleinen aLs auch bei großen Vereinen leichterorganisieren als

eine virtue[[e Mitgliederversammlung, da keine besonderen technischen Voraussetzungen geschaffen

werden müssen. Nichtsdestotrotz ist eine sorgfiittige Planung und Vorbereitung notwendig:

1- E:; müssen attq Mitgtieder darüber informiert werden, dass statt einer Mitgtiederversammlung eine

Albstimmung im UmLaufuerfahren durchgeführt wirrd. Der Vorstand muss also atte Mitgtieder

pr:rsönlich per Brief oder per E-Mai[ anschreiben. Es ist diejenige Form zu beachten, die die

Satzung für die Einberufung der Mitgtiederversammtung vorsieht. Zudem muss sichergesteltt sein,

dass auch wirktich atl,e Mitglieder informjert werden. Häufig Liegen dem Vorstand ,beispielsweise

nicht die E-Mail-Adressen atter Mitgtieder vor, so dass diese postalisch informiert werden müssen.

?. Dr:r Vorstand muss abstimmungsfähige Beschlussvorschtäge übermitteln, über die das Mitgtied mit

Jla", ,,Nein" oder ,,Enthaltung" abstimmen kann. tVenn mehrere Beschtüsse gefasst werden

müssen bietet sich beispietsweise ein Beschlussblatt an. dasjedes Mitgtied erhatten muss und auf

dem zujedem Beschtuss die Entscheidung angekreuztwerden kann.

3. Den Mitgtiedern muss eine Frist gesetzt werden, bis zu der das ausgefüllte Beschlussbtatt an oen

, Vorstand zurückgeschickt werden muss. Eine Rücksendung in Textform (g 126b BGB) ist mögtich,

d.h' per Briel per E-Mai[ oder per Fax. Sogar eine SMS oder Whatsapp ist nicht ausgeschlossen.

Das ausgefüllte Beschlussbtatt muss nicht zwingend in Papierform beim Vorstand eingehen. Eine

eigenhändige Llnterschrift ist ebenfaLls nicht erforderLich. Wichtig ist, dass für den Vorstand

erkennbar ist, wer die Erklärung abgegeben hat.

4. Der Vorstand muss die fristgemäß eingegangenen Beschlussbtätter bzw. abgegebenen Stimmen

erfassen, sammeln und dokumentieren. Der Zeitpunkt des Eingangs muss dokumentiert werden.

Das Umlaufuerfahren ist zutässig, wenn mindestens die Hätfte der stimmberechtigten Mitgtieder

ihre Stimmen ftistgerecht abgegeben haben. Ist diese Quote nicht erreicht, ist das

U m la ufu erfa h ren gesch eitert.

5. Nach Abtauf der Frist muss der Vorstand die Stimmen auszählen, um die erforderlichen Mehrheiten

zut ermitteln. Dazu sind die Ausgangsgröße der Berechnung, die Anzaht der eingegangenen

Stimmen und die jeweiLs erforderliche Abstimmungsmehrheit zu berücksichtigen.

6. Anschließend muss der Vorstand die MitgLieder über das Ergebnis des Umtaufuerfahrens insgesamt

u nd über die einzelnen Abstim m un gsergebnisse informieren,

7. Wenn es sich um Beschlüsse handett, deren Ergebnis im Vereinsregister anzumelden ist (2.8.

Vorstandsänderung, Satzungsänderung), muss der Vorstand das übtishe Verfahren der Anmelcluno

berachten.


